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§ 102 MinroG Aneignung anderer
mineralischer Rohstoffe

 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

(1) Der Bergbauberechtigte darf sich beim Aufsuchen und Gewinnen bergfreier mineralischer Rohsto e die mit diesen

zusammen vorkommenden bundeseigenen oder grundeigenen mineralischen Rohsto e aneignen, wenn sich deren

selbständige Gewinnung nicht lohnt. Ob dies zutri t, entscheidet im Streitfall der Bundesminister für Wirtschaft und

Arbeit unter Anwendung des § 25 Abs. 4.

(2) Außer im Fall des Abs. 1 darf sich der Bergbauberechtigte, wenn er Gewinnungsberechtigter ist, beim Gewinnen

bergfreier mineralischer Rohsto e anfallende grundeigene mineralische Rohsto e dann ohne Entschädigung

aneignen, wenn sich diese nicht in Grundstücken, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan bezieht,

be nden und er ihrer bei der Ausübung der Bergwerksberechtigung bedarf. Sonst hat er sie binnen einem Monat

gegen Erstattung der Gestehungskosten dem Grundeigentümer, wenn dieser aber das Gewinnen der auf seinen

Grundstücken vorkommenden grundeigenen mineralischen Rohsto e einem anderen überlassen hat, diesem

anzubieten. Wird das Anbot innerhalb einer Frist von einem Monat nicht angenommen, so kann der

Bergbauberechtigte über sie verfügen.
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